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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Apfelbeck und Genossen vom 5. Dezember 1989, 

Zl. 4698/J-NRj89 betreffend die Sonderabfall­

entsorgungs-Holding GesmbH. 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken. daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind. die 

Geschäftsführung der Bundesregierung zu Uberprlifen. deren 

Mitglieder liber alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen 

und alle einschlägigen AuskUnfte zu verlangen. Es war daher 

zu prüfen. ob sich die gestellten Fragen Uberhaupt auf 

"Gegenstände der Vollziehung" im Sinne des Bundesver­

fassungsgesetzes beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates, daß sich das Interpellationsrecht insbesondere 

auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der beh5rdlichen 

Verwaltung oder der Verwaltung des Bundes als Träger von 

Privat rechten" bezieht. Die von Ihnen gestellten Anfragen 

bepandeln Angelegenheiten, die nicht Gegenstand der Voll­

ziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 Bundesverfassungsgesetz 

sind. 

Dennoch habe ich Ihre Fragen der Sonderabfallentsorgungs­

Holding Ges.m.b.H. Ubermittelt2uftd möchte Ihnen aufgrund 

deren Stellungnahme folgendes mitteilen: 
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Zu den FraQ.mL-l und 2: 

"Stimmen die Informationen. daß für die Firma Deponie-Gas­

GesmbH vor zwei Jahren rund 80 Mio. Schilling geboten wur-

den?" 

"Warum hat die ÖIAG-Tochter SEE fUr die gleiche Firma 

schließlich 180 1'116 _ Schilling bezahlt?" 

Hinsichtlich frUherer Ubernahmeverhandlungen verfüge ich Uber 

keinerlei Informationen. Die Höhe des aktuellen Kaufpreises 

wurde durch ein Bewertungsgutachten eines renommierten Wirt­

schaftsprüfers ermittelt. Die von Ihnen genannten S 180 Mio 

beruhen jedenfalls auf einer Fehlinformation. 

Zu Frage 3; 

"Wie stellt sich die zukünftige Geschäftsstrategie der öIAG 

im Bereich der MUllentsorgung dar?" 

Die Geschäftsstrategie der SEil wurde bereits mehrmals auf­

grund von Anfragen dem Nationalrat bekanntgeg~ben. 

Ziel des Unternehmens ist es, ein Netzwerk von Entsorgungs­

einrichtungen sowohl fUr Sonderabfälle als auch für Hausmüll 

aufzubauen und auf den interessanten Teilmärkten eine strate­

gische Position zu erringen. Es werden nämlich auf dem 

Entsorgungssektor nur jene Unternehmen langfristig überleben. 

die in der Lage sind, entsprechend einem integrierten Gesamt­

konzept umfassende Lösungen aller abfallwirtschaftlichen 

Probleme anzubieten. Hinsichtlich der technischen Ent­

sorgungsleistungen besteht die Zugriffmöglichkeit auf das 

breitgefächerte und gute Know-how der ÖIAG-Gruppe insgesamt. 

",-
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